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21.453 n Pa. Iv. Hurni. Keine überhöhten Entschädigungen für die leitenden Organe von 

Krankenkassen zulasten der Versicherten 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) verabschiedete am 

18. Oktober 2024 zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative 21.453 einen Vorentwurf zur 

Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung 

(Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, KVAG). An ihrer Sitzung vom 10. Oktober 2025 hat sie ihre 

Arbeiten an diesem Vorentwurf endgültig abgeschlossen. Dieser geht nun, begleitet von einem 

erläuternden Bericht, in die Vernehmlassung. Diese Vernehmlassung läuft bis zum 13. Februar 2026. 

 

Der Entwurf zur Umsetzung der parlamentarischen Initiative Hurni «Keine überhöhten 

Entschädigungen für die leitenden Organe von Krankenkassen zulasten der Versicherten» 

(21.453) sieht vor, dass der Bundesrat unter Berücksichtigung des Versichertenbestands und der 

durchschnittlichen Gesamtkosten pro versicherte Person eine Entschädigungsobergrenze für die 

Mitglieder der leitenden Organe der KVG-Versicherer festlegt, die sich an den Maximallöhnen für das 

Bundespersonal orientiert. Diese Obergrenze gilt nicht für den Bereich der 

Krankenzusatzversicherungen. Damit die neu eingeführten Entschädigungsregeln eingehalten werden, 

ist gleichzeitig eine Verschärfung der Transparenzvorschriften vorgesehen. 

 

Die SGK-N ist der Ansicht, dass in einem so regulierten Bereich wie demjenigen des KVG, in dem der 

Leistungskatalog für alle Versicherer gleich ist und eine Beitrittspflicht besteht, die Entschädigungen für 

gewisse Mitglieder der leitenden Organe der KVG-Versicherer inakzeptable Höhen erreicht haben. 

Angesichts des stetigen Anstiegs der Krankenversicherungsprämien und dessen Auswirkungen auf die 

Finanzen der Haushalte und des Gemeinwesens ist es in den Augen der Kommission nicht hinnehmbar, 

dass ein Mitglied eines leitenden Organs eines KVG-Versicherers eine Entschädigung erhält, die den 

Maximalbetrag der höchsten Lohnklasse in der Bundesverwaltung überschreitet. Vor diesem 

Hintergrund erachtet die Kommission eine Entschädigungsobergrenze als gerechtfertigt und sinnvoll. 

 

Wir unterbreiten Ihnen diese Vorlage hiermit im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens. Sie sind 

eingeladen, zum Vorentwurf und zum erläuternden Bericht Stellung zu nehmen.  

 

Die Vernehmlassung wird elektronisch durchgeführt. Die Vernehmlassungsunterlagen können über 

die folgenden Internetadressen bezogen werden: 

- https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing#Parl. 

  

    

An: 

die politischen Parteien 

die Dachverbände der Gemeinden, 

Städte und Berggebiete 

die Dachverbände der Wirtschaft 

die interessierten Kreise 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210453
https://www.fedlex.admin.ch/de/consultation-procedures/ongoing#Parl.
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- https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/sachbereichskommissionen/kommissionen-

sgk/berichte-vernehmlassungen-sgk  

 

Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes (SR 151.3) 

barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellungnahmen, wenn möglich, elektronisch 

(bitte nebst einer PDF-Version auch eine Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende 

E-Mail-Adresse zu senden: gever@bag.admin.ch und aufsicht@bag.admin.ch.  

 

Wir bitten Sie, auch eine Kontaktperson für allfällige Rückfragen anzugeben. 

 

Die Parlamentsdienste werden bei der Durchführung der Vernehmlassung vom Bundesamt für 

Gesundheit (BAG) unterstützt. 

 

Für Auskünfte stehen Ihnen seitens des Sekretariats der SGK-N Herr Martino Pedrazzi 

(martino.pedrazzi@parl.admin.ch, Tel. +41 58 322 91 96) und seitens des BAG Herr Peer Köning 

(peer.koening@bag.admin.ch, Tel. +41 58 462 79 47) gerne zur Verfügung. 

 

Für Ihre Stellungnahme danken wir Ihnen im Voraus bestens. 

 

 

 

Freundliche Grüsse 

  

 

Barbara Gysi 

Kommissionspräsidentin 
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